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Friederike Becker-Lerchner

Mein Name ist Friederike
Becker-Lerchner. Ich arbeite als
Rechtsanwaltin und bewege mich
hauptsachlich im Arbeitsrecht.
Bereits seit dem Jahr 2005 bin ich
auBerdem die Chefredakteurin
von ,betriebsrat aktuell”. In mei-
ner Sprechstunde beantworte ich
lhnen Ihre wichtigen Fragen aus
Ihrem Betriebsratsalltag.

Editorial

Liebe Betriebsratin, lieber Betriebsrat,

immer weniger junge Menschen interessieren sich fir eine
klassische Berufsaushildung. Das Ergebnis einer aktuellen
Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass viele junge Men-
schen nach dem Schulabschluss lieber direkt arbeiten. Das
birgt die Gefahr, dass diesen Jugendlichen spater lediglich
Jobs fiir ungelernte Helfer zur Verfiigung stehen. Ein Punkt,
der fiir diese Priorisierung angefiihrt wird, sind Schwierig-
keiten mit den Bewerbungsprozessen. Insoweit misste die
offentliche Hand eine passende Unterstiitzung in Form von
Ansprechpartnern auBerhalb der Schule bieten. Sie sind in
den Aushildungsprozess meist nur am Rande involviert.
Konnen Sie Einfluss nehmen, dann setzen Sie sich dafiir ein,
dass lhr Arbeitgeber ausbildet, die Azubis fair bezahlt und, je
nach Ausbildungsmadglichkeiten, auch Kandidaten mit nied-
rigerem Schulabschluss eine Chance gibt.

lhre Friederike Becker-Lerchner
Tuedale &dees -ledlues
Rechtsanwaltin und Chefredakteurin
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Arbeitsentgelt | Lesezeit 2 Minuten

AKTUELLE RECHTSPRECHUNG FUR DEN BETRIEBSRAT

Krypto-Geld kann Teil des Arbeitsentgelts sein

Kryptowahrungen sind kein gesetzliches Zahlungsmittel. Sie lassen sich aber mittlerweile auf zahl-
reichen Internetplattformen nutzen. Deshalb greifen Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, vor allem
sogenannte Start-up-Unternehmer, immer haufiger darauf zuriick und setzen sie als Teil des Ent-
gelts ein. Ob das in Ordnung ist, musste nun kiirzlich das Bundesarbeitsgericht (BAG) beurteilen. Es
hat eine differenzierte Antwort gefunden (16.4.2025, Az. 10 AZR 80/24). Aber lesen Sie selbst.

Arbeitgeberin befasst sich mit Kryptowahrungen

Die Arbeitnehmerin arbeitete seit dem 1.6.2019 in einem Unter-
nehmen, das sich mit Kryptowahrungen befasst. Zunachst arbei-
tete sie 20 Stunden wochentlich und erhielt dafiir eine monatli-
che Bruttoverglitung von 960 €. Ab dem 1.4.2020 arbeitete sie
in Vollzeit. Daflir erhielt sie ein Bruttomonatsgehalt von 2.400 €.
Dartiber hinaus sollte die Arbeitnehmerin Provisionsanspriiche auf
Basis der monatlichen Geschaftsabschliisse erhalten. Diese soll-
ten zunachst in Euro bewertet werden. Der konkrete Provisions-
betrag sollte dann aber zum Zeitpunkt der Falligkeit zum aktuellen
Wechselkurs in die Kryptowahrung Ethereum (ETH) umgerechnet
werden. Féllig wurde die Provision am letzten Tag des Folgemo-
nats. Allerdings zahlte die Arbeitgeberin bis zur Beendigung des
Arbeitsverhaltnisses am 31.12.2021 nicht. Die Arbeitgeberin igno-
rierte auch die entsprechenden Aufforderungen der Arbeitnehme-
rin. Erst mit der Gehaltsabrechnung im Dezember 2021 zahlte die
Arbeitgeberin der Arbeitnehmerin einen Provisionsbetrag in Hohe
von 15.166,16 € brutto. Diesen Betrag beriicksichtigte die Arbeit-
nehmerin auch bei ihrer spateren Klage.

Arbeitnehmerin klagt hohere Provision ein

Mit ihrer Klage verlangte die Arbeitnehmerin noch weitere Provi-
sionen. Und zwar in Héhe von 19,194 ETH fiir die Monate Februar
und Marz 2020. Die wollte die Arbeitgeberin nicht zahlen. Sie stell-
te sich auf den Standpunkt, dass sie alle Provisionsforderungen
mit der geleisteten Zahlung im Dezember 2021 beglichen habe.
Sie stellte sich dabei zudem auf den Standpunkt, dass das Arbeits-
entgelt ausschlieBlich in Euro zu zahlen sei.

BAG: Ubertragung einer Kryptowéhrung als
Arbeitsentgelt kann Sachbezug sein

Das Gericht entschied, dass der Arbeitnehmerin die geltend ge-
machten Provisionen in Form der Ubertragung der ETH dem Grund
nach zustehen. Es handele sich bei einer Kryptowahrung zwar
nicht um Geld im Sinne des § 107 Abs. 1 GewO. Das andere jedoch
nichts an der Tatsache, dass es den Vertragsparteien prinzipiell
maglich sei, nach § 107 Abs. 2 Satz 1 GewO Sachbezlige als Teil
des Arbeitsentgelts zu vereinbaren, wenn dies im Interesse des Ar-
beitnehmers liege. Eine entsprechende Vereinbarung lag hier nach
Meinung der Richter im Interesse der Arbeitnehmerin.

Sachbeziige begrenzen

Das Gericht stellte in seiner Entscheidung aber auch klar, dass
der Wert der vereinbarten Sachbeziige die Hohe des pfandbaren
Teils des Arbeitsentgelts nicht (ibersteigen diirfe. Arbeitnehmern
miisse zumindest der unpfandbare Betrag ihres Entgelts in Geld
ausgezahlt werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass ein
Arbeitnehmer bzw. eine Arbeitnehmerin nicht gezwungen wird,
erst den Sachbezug in Euro umzutauschen oder Sozialleistungen

in Anspruch zu nehmen, um die Bediirfnisse des taglichen Lebens
befriedigen zu kénnen.

©

B 107 Abs. 1,2 GewO

Berechnung und Zahlung des Arbeitsentgelts

(1) Das Arbeitsentgelt ist in Euro zu berechnen und aus-
zuzahlen.

(2) Arbeitgeber und Arbeitnehmer kénnen Sachbeziige
als Teil des Arbeitsentgelts vereinbaren, wenn dies
dem Interesse des Arbeitnehmers oder der Eigenart
des Arbeitsverhaltnisses entspricht. Der Arbeitgeber
darf dem Arbeitnehmer keine Waren auf Kredit iiber-
lassen. Er darf ihm nach Vereinbarung Waren in An-
rechnung auf das Arbeitsentgelt iiberlassen, wenn die
Anrechnung zu den durchschnittlichen Selbstkosten
erfolgt. Die geleisteten Gegenstédnde miissen mittle-
rer Art und Giite sein, soweit nicht ausdriicklich eine
andere Vereinbarung getroffen worden ist. Der Wert
der vereinbarten Sachbeziige oder die Anrechnung
der iiberlassenen Waren auf das Arbeitsentgelt darf
die Hohe des pfandbaren Teils des Arbeitsentgelts
nicht iibersteigen.

INFO: Kryptowdhrung

Was unter Kryptowahrung zu verstehen ist

Kryptowahrung, auch digitale Wahrung, bezeichnet di-
gitale Zahlungsmittel. Einzelne Vermégenszuordnungen
sind dabei in einer verteilten Datenbank, in der Regel
Blockchain, festgehalten.
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Betriebsversammlung | Lesezeit 2 Minuten

Uhr-Betrieb treffen kann

Wann sich der Betriebsrat in einem Rund-um-die-

In einigen Branchen ruht die Arbeit nicht. Da stellt sich die Frage: Wie kann der Betriebsrat, der die
Beschaftigten eines solchen Unternehmens vertritt, trotzdem eine Betriebsversammlung wahrend
der Arbeitszeit durchfiihren? Die Antwort findet sich in einer aktuellen Entscheidung des Landes-
arbeitsgerichts (LAG) Diisseldorf (11.12.2024, Az. 12 TaBV 21/24).

Betriebsrat von privatem Sicherheitsunternehmen
will (Teil-)Betriebsversammlung durchfiihren

Der Betriebsrat eines privaten Sicherheitsunternehmens mit knapp
1.500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wollte an einem
Flughafen in Nordrhein-Westfalen, an dem die Beschaftigten fir
die Passagier- und Grenzkontrollen zusténdig sind, Betriebsver-
sammlungen wéhrend der Arbeitszeit durchfiihren. Das missfiel
der Arbeitgeberin. Sie war der Meinung, dass die Durchfiihrung
von Betriebsversammlungen wahrend der Arbeitszeit wegen der
Eigenart des Betriebs nicht méglich sei. Darauf wollte es der Be-
triebsrat nicht beruhen lassen. Er leitete deshalb ein gerichtliches
Verfahren ein, um klaren zu lassen, dass jegliche Art von Betriebs-
versammlung, also Betriebs- oder Teilbetriebsversammlungen,
einschrankungslos wéhrend der Arbeitszeit gestattet sind.

Betriebsrat hat Interessen der Arbeitgeberin zu
beriicksichtigen

Vor dem LAG hatte der Betriebsrat nur teilweise Erfolg. Das Ge-
richt stellte klar, der Umstand, dass es sich bei der Passagier- und
Gepackkontrolle um eine hoheitliche Aufgabe der Gefahrenab-
wehr handele, der Durchfiihrung einer Versammlung wéhrend der
Arbeitszeit nicht grundsatzlich entgegenstehe. § 2 Abs. 1 BetrVG
setze jedoch voraus, dass der Betriebsrat bei der Planung Riick-
sicht auf die Interessen der Arbeitgeberin nehme. Dazu gehore
auch, dass der Betriebsrat die Versammlung in kundenarme Zeiten
verlegt.

An diese Bedingungen ist die Durchfiihrung von
Teilversammlungen gebunden

Die Durchfiihrung von Teilversammlungen ist nach der Entschei-
dung des Gerichts zulassig, wenn folgende Bedingungen erfiillt
sind:

* max. 12 Teilbetriebsversammlungen im Kalendervierteljahr,

e Verteilung dieser 12 Teilbetriebsversammlungen auf 6 Tage
mit 2 Teilbetriebsversammlungen pro Tag innerhalb des jahr-
lichen Quartals,

e Dauer jeder Teilbetriebsversammlung hdchstens 4 Stunden,

e Zeitfenster fiir einzelne Teilbetriebsversammlungen 8 Uhr
bis 12 Uhr (wéhrend der Frithschicht) oder 13 Uhr bis 17 Uhr
(wahrend der Spétschicht),

e Begrenzung auf die Wochentage Montag oder Mittwoch,

e maximale Teilnehmerzahl von 80 Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern je Teilbetriebsversammlung,

* keine Teilbetriebsversammlung wahrend der Schulferien in
Nordrhein-Westfalen,

e vorherige Anmeldung der an einer Teilnahme interessierten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beim Betriebsrat und
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mit einer Vorlaufzeit von mindestens 3 Monaten gegeniiber
der Arbeitgeberin bezogen auf den konkreten Termin der
einzelnen Teilbetriebsversammlung.

So waren keine Stérungen zu erwarten

Die Richter stellten klar, dass bei Vorliegen der hier genannten Be-
dingungen Stérungen in der Fluggastkontrolle in groBtmaoglichem
MaB vermieden wiirden. Und zwar ohne dabei das Recht der Be-
legschaft zur regelmaBigen Durchfiihrung von Betriebsversamm-
lungen zu beeintrachtigen.

Es sei zudem grundsatzlich nicht zu beanstanden, dass der Be-
triebsrat sich fiir Teilversammlungen wéhrend der Arbeitszeit an-
stelle von Vollversammlungen auBerhalb der Arbeitszeit entschie-
den habe.

Q@  MEIN TIPP

Legen Sie die Betriebsversammlung méglichst
in die Kernarbeitszeit

Die Betriebsversammlung hat fiir Sie als Betriebsrat ei-
nen hohen Stellenwert. Denn sie ist die Bithne des Be-
triebsrats, Ihr wichtigstes Kommunikationsmittel. Bei der
Betriebsversammlung sind Sie als Betriebsrat der Chef.
Sie entscheiden deshalb iiber den Zeitpunkt der regel-
maBigen Betriebsversammlungen. Versuchen Sie sich mit
Ihrem Arbeitgeber darauf zu einigen, dass auch jegliche
Betriebsversammlungen wahrend der Arbeitszeit statt-
finden. Denn dann haben lhre Kolleginnen und Kollegen
einen Anspruch auf Vergiitung fiir die Dauer der Betriebs-
versammlung. lhre Aufgabe als Betriebsrat ist es zudem,
zu organisieren, in welcher Form Sie eine Betriebsver-
sammlung abhalten; ob z. B. in Form einer Teilversamm-
lung.

6 42 BetrVG

Zusammensetzung, Teilversammlung,
Abteilungsversammlung

Die Betriebsversammlung besteht aus den Arbeitneh-
mern des Betriebs; sie wird von dem Vorsitzenden des
Betriebsrats geleitet. Sie ist nicht 6ffentlich. Kann wegen
der Eigenart des Betriebs eine Versammlung aller Arbeit-
nehmer zum gleichen Zeitpunkt nicht stattfinden, so sind
Teilversammlungen durchzufiihren.




Einigungsstellenverfahren | Lesezeit 2 Minuten

verhindert werden kann

AKTUELLE RECHTSPRECHUNG FUR DEN BETRIEBSRAT

Wie die Durchsetzung eines Einigungsstellenspruchs

Hat die Einigungsstelle in einer Angelegenheit entschieden, ist der Einigungsstellenspruch fiir Ihren
Arbeitgeber und Sie verbindlich. Sie miissen nach den entschiedenen Vorlagen handeln, es sei denn,
die Unwirksamkeit des Einigungsstellenspruchs wird festgestellt. Von diesem Grundsatz ist das Ar-
beitsgericht Gera jetzt allerdings in einer Entscheidung abgewichen (13.1.2025, Az. 1 BVGa 5/24).
Es hat entschieden, dass die Umsetzung eines Einigungsstellenspruchs per Eilverfahren vorlaufig
ausgesetzt werden kann, wenn ein schwerer offensichtlicher RechtsverstoB3 vorliegt.

Arbeitgeberin und Betriebsrat bildeten
Einigungsstelle

Die Arbeitgeberin, eine Klinik mit ca. 1.000 Betten und 2.500 Be-
schaftigten, hatte einen 19-kopfigen Betriebsrat. Dieser hatte mit
der Arbeitgeberin erfolglos iiber eine Betriebsvereinbarung zum
Ausfallmanagement verhandelt; nachdem zwischen dem Konzern
und dem Konzernbetriebsrat eine Konzernbetriebsvereinbarung
zum , Einspringen bei Frei” abgeschlossen worden war.

Die Arbeitgeberin und der Betriebsrat setzten daraufhin Anfang
Mai 2024 eine Einigungsstelle ein. Es fanden verschiedene Sit-
zungen der Einigungsstelle statt. Dabei wurden unterschiedliche
Madglichkeiten diskutiert, um eine Losung zu finden. Letztlich wur-
de die Betriebsvereinbarung mit dem Spruch der Einigungsstelle
vom 19.11.2024 eingesetzt.

Betriebsrat ficht Einigungsstellenspruch an

Ende November 2024 entschied der Betriebsrat, den Spruch der
Einigungsstelle anzufechten. Dazu leitete er ein Eilverfahren ein.
AuBerdem bat er die Arbeitgeberin Anfang Dezember 2025 um
eine verbindliche, schriftliche Mitteilung, dass die Betriebsverein-
barung bis zum Abschluss des Anfechtungsverfahrens keine An-
wendung finde. Das lehnte die Arbeitgeberin allerdings ab.

Die Anfechtung begriindete der Betriebsrat damit, dass die durch
die Stimmen der Arbeitgeberin und des Einigungsstellenvorsit-
zenden in Kraft getretene Betriebsvereinbarung aufgrund gro-
ben Uberschreitens des Ermessens unwirksam sei. Konkret gab
der Betriebsrat an, dass die Einigungsstelle im Hinblick auf die
vorliegende Konzernbetriebsvereinbarung weit (iber ihren Rege-
lungsauftrag hinausgegangen sei. Darauf ging die Arbeitgeberin
gar nicht ein. Sie stellte sich vielmehr auf den Standpunkt, dass es
am notwendigen Verfligungsgrund fehle. Damit hatte die Arbeit-
geberin Erfolg.

Einigungsstellenspruch kann nur bei schwerem
RechtsverstoB gestoppt werden

Das Gericht wies die Antrdge des Betriebsrats auf einstweiligen
Rechtsschutz zurlick. Es entschied, dass es bereits am erforder-
lichen Verfiigungsgrund fehle. Der Richter stellte klar, dass die An-
rufung des Arbeitsgerichts nach § 76 Abs. 5 Satz 4 BetrVG in Bezug
auf die Geltung des Einigungsstellenspruchs keine suspendierende
Wirkung habe. Der Einigungsstellenspruch sei vielmehr fir Arbeit-
geber und Betriebsrat bis zur Feststellung der Unwirksamkeit des
Beschlusses verbindlich auszufiihren. An den Erlass einstweiliger
Verfiigungen, die die Geltung des Spruchs der Einigungsstelle
vorlaufig aussetzen sollen, werden hohe Anforderungen gestellt.

Sie sind nur im absoluten Ausnahmefall moglich. Und zwar nur
dann, wenn ein krasser, offensichtlicher RechtsverstoB gegeben
ist. Daran fehlte es nach Meinung des Richters hier. Der Richter
begriindete seine Entscheidung konkret damit, dass Zweifel an der
Einhaltung der Ermessensgrenzen dafir nicht geniigen.

> FAZIT

Einigungsstellenspruch kann nicht ohne
Weiteres im Eilverfahren ausgesetzt werden

Die Einigungsstelle entscheidet im Rahmen lhrer vollen
Mitbestimmung endgiiltig (§ 76 Abs. 5 Satz 1 BetrVG). Das
heiBt, der Spruch ist fiir Sie und Ihren Arbeitgeber ver-
bindlich. Im Unterschied zum erzwingbaren Einigungsstel-
lenverfahren sind Sie und Ihr Arbeitgeber in einem freiwil-
ligen Einigungsstellenverfahren nicht automatisch an die
Entscheidung gebunden. Sowohl lhr Arbeitgeber als auch
Sie haben grundsatzlich das Recht, den Spruch der Eini-
gungsstelle von den Gerichten priifen zu lassen. Etwaige
Kosten tragt lhr Arbeitgeber (§ 76a Abs. 1 BetrVG). Glei-
ches gilt fiir die Kosten, die durch das Einigungsstellen-
verfahren entstehen. Auch wenn lhr Arbeitgeber grund-
satzlich verpflichtet ist, die Kosten zu tragen, sollten Sie
natiirlich in jedem Einzelfall genau iiberlegen, ob sich die
Anfechtung eines Einigungsstellenspruchs lohnt, ob Sie
tiberhaupt die Chance haben, gegen einen Einigungs-
spruch erfolgreich vorzugehen. Zumindest wissen Sie
jetzt, dass eine Aussetzung im Eilverfahren nur bei einem
krassen, offensichtlichen RechtsverstoB maglich ist.

Aussetzung im Eilverfahren |
nur in Ausnahmen
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SCHWERPUNKTTHEMA

Arbeitszeit | Lesezeit 4 Minuten

Flexibilisierung, Zeiterfassung, Homeoffice - Was
Betriebsrate jetzt zur Arbeitszeit wissen mussen

Inzwischen ist es rund 3 Jahre her, dass das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden hat, dass alle
Arbeitgeber verpflichtet sind, die Arbeitszeiten der Mitarbeitenden zu erfassen und zu dokumen-
tieren (13.9.2022, Az. 1 ABR 22/21). Seitdem wird eine Reform des Arbeitszeitrechts zur Klarung der
Vorgaben hinsichtlich der Arbeitszeiterfassung gefordert. Abgesehen von einem ersten Entwurf
ist bisher nichts geschehen. Gleichzeitig wird das Arbeiten zumindest auch im Homeoffice immer
selbstverstandlicher. In diesem Beitrag erfahren Sie die wichtigsten Aspekte, die Sie als Betriebsrat
rund um das Thema Arbeitszeit aktuell wissen miissen.

Riickblick: Arbeitsschutz setzt Arbeitszeiterfassung
voraus

Das BAG nahm den Umweg (iber das Arbeitsschutzrecht. Das Ge-
richt schloss sich dem Européischen Gerichtshof an. Die Richter
argumentierten, dass der Arbeitgeber auch ohne ausdriickliche
gesetzliche Grundlage verpflichtet ist, die Arbeitszeiten der Be-
schaftigten zu erfassen. Dies ergebe sich aus einer EU-rechtskon-
formen Auslegung des § 3 Abs. 2 Nr. 1 Arbeitsschutzgesetz. Nach
dieser Vorschrift hat der Arbeitgeber die erforderlichen MaBnah-
men des Arbeitsschutzes zu treffen und dazu fiir eine geeignete
Organisation zu sorgen und die erforderlichen Mittel bereitzustel-
len. Die Sicherstellung des Arbeitsschutzes ohne Arbeitszeiterfas-
sung ist nach Ansicht des BAG nicht mdglich. Es geht nach seiner
Sicht kein Weg an einer Arbeitszeiterfassung fiir alle Arbeitsver-
haltnisse vorbei.

Flexibilitat als neue Normalitat

Auch wenn in einigen Unternehmen der Weg , Zuriick ins Biiro!”
propagiert wird, hat die Corona-Pandemie das Arbeiten im Home-
office etabliert. Bis 2019 war es in den meisten Unternehmen
kaum vorstellbar. Inzwischen setzen viele Betriebe auf das Arbei-
ten in hybriden Modellen. Die Mitarbeiter arbeiten also zum Teil im
Biro, zum Teil im Homeoffice. Fiir Betriebsrate ergeben sich daraus
neue Herausforderungen: Wie lassen sich Arbeitszeiten erfassen?
Wie wird Uberlastung vermieden? Und wie kann Mitbestimmung
auch im digitalen Raum funktionieren?

Aktuell wird politisch diskutiert, ob eine starkere Flexibilisierung
der Arbeitszeiten erforderlich ist und daher der grundsatzliche
8-Stunden-Tag zugunsten einer Wochenarbeitszeit abgeschafft
werden kann, soll oder sogar muss. Bei Redaktionsschluss war das
Arbeitszeitgesetz allerdings noch nicht geandert.

Auf diese Anderungen miissen Sie sich als Betriebsrat
vorbereiten

Nach aktuellem Stand soll die bisherige tagliche Hochstarbeits-
zeit von 8 beziehungsweise 10 Stunden durch eine wochentliche
Hochstarbeitszeit von 48 Stunden ersetzt werden. Kommt es zu
einer Flexibilisierung der taglichen bzw. Wochenarbeitszeit, sind
Sie als Betriebsrat gefragt.

Als Betriebsrat haben Sie ein zwingendes Mitbestimmungsrecht
bei Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit, Pausenregelungen
und Verteilung der Arbeitszeit auf die Wochentage sowie bei vo-
rlibergehenden Verkiirzungen und Verldngerungen der taglichen
Arbeitszeit. Rechtsgrundlage dafiir ist § 87 Abs. 1 Nr. 2 und 3
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BetrVG. Dieses Mitbestimmungsrecht gilt unabhéngig davon, ob
der Arbeitsplatz in betrieblichen Rdumen, im Homeoffice oder an
einem anderen Ort liegt.

Keine Flexibilisierung ohne Betriebsrat

Im Klartext bedeutet dies: Selbst, wenn das Arbeitszeitgesetz
(ArbZG) geandert wird, diirfen Arbeitgeber keine einseitigen Re-
gelungen im Hinblick auf die Arbeitszeit treffen. Als Betriebsrat
sollten Sie auf Betriebsvereinbarungen bestehen, die klare Regeln
fiir die Flexibilisierung der Arbeitszeit im gesetzlichen Rahmen in
Ihrem Betrieb regeln. Dazu gehdren z. B. Fragen wie:

¢ |n welchem Rahmen und fiir welche Beschaftigte wird be-
triebsintern die Arbeitszeit flexibilisiert? Gelten die Flexibi-
lisierungsmaglichkeiten fiir alle Beschaftigten oder nur fiir
bestimmte (z. B. kann die Flexibilisierung in der Verwaltung
unter Umstanden leichter erfolgen als in der Produktion)?

e Wer entscheidet im konkreten Einzelfall, welcher Mitarbeiter
an welchen Tagen wie viel arbeitet? Kann der Arbeitgeber
dies einseitig vorgeben oder liegt es im Belieben des Be-
schaftigten?

EMPFEHLUNG:
SELBSTAUF-
ZEICHNUNG




e Wie wird bei flexiblen Arbeitszeiten tiberwacht, dass die
wochentliche Hochstarbeitszeit bzw. die nach Arbeitsvertrag
geschuldete Arbeitszeit nicht iiberschritten wird?

9 MEIN TIPP

Starten Sie mit der Verhandlungsvorbereitung

Aktuell sieht alles danach aus, dass Flexibilisierungen im
Arbeitszeitrecht beschlossen werden. Ist die Anderung
im ArbZG einmal beschlossen, sollten Sie als Betriebsrat
schnell initiativ werden. Uberlegen Sie schon jetzt, wel-

che Punkte Sie in einer Betriebsvereinbarung wie gere-
gelt wissen wollen. Definieren Sie fiir sich die Punkte, bei
denen Sie Verhandlungsspielraum sehen, und die Punkte,
bei denen Sie bestimmte Regelungen unerlasslich finden.
Bereiten Sie Argumentationsketten und Verhandlungsli-
nien vor, um nach der Gesetzesanderung schnell mit den
Verhandlungen iiber eine (neue) Betriebsvereinbarung
zum Thema Arbeitszeit starten zu konnen.

Schieben Sie Begehrlichkeiten bei der Zeiterfassung
einen Riegel vor

Voraussichtlich wird das ArbZG zukiinftig auf digitale Methoden
bei der Zeiterfassung setzen (Ausnahmen wird es wahrscheinlich
fir kleinere Unternehmen geben). Bei digitalen Zeiterfassungs-
modellen ist immer auch der Datenschutz im Spiel. Nicht alles,
was technisch moglich ist, ist auch erforderlich, um die Zeiterfas-
sung sicherzustellen. So hat z. B. das LAG Berlin-Brandenburg im
Urteil vom 4.6.2020, Az. 10 Sa 2130/19, entschieden, dass eine
Zeiterfassung per Fingerabdruckscan nicht erforderlich und damit
aus Datenschutzgriinden unzuldssig ist. Schauen Sie also bei den
Ideen des Arbeitgebers zur digitalen Zeiterfassung genau hin.

Betriebsvereinbarung zum Homeoffice

Die Arbeit im Homeoffice bietet eine ganze Reihe von Aspekten,
bei denen Ihre Mitbestimmungsrechte als Betriebsrat tangiert
sind. Das sind unter anderem Fragen wie:

* In welchem Umfang diirfen Mitarbeiter im Homeoffice
arbeiten?

e Entscheiden Mitarbeiter selbst dartiber, ob sie im Homeoffice
arbeiten, oder ist eine Genehmigung erforderlich?

e Wie ist es mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheits-
schutz im Homeoffice bestellt, wie wird die Geféhrdungsbe-
urteilung erstellt?

» Wie wird der Datenschutz sichergestellt?

e Wer tragt die Kosten fiir die Arbeit im Homeoffice (z. B. Ener-
gie, Datenlibertragung, Mobiliar)?

All dies sind Aspekte, die Sie im Rahmen einer Betriebsvereinba-
rung regeln kénnen und sollten. Daneben sollten Sie aber auch
unbedingt die arbeitszeitrechtlichen Herausforderungen im Auge
behalten. Dies schon deshalb, weil die Einhaltung der vertraglich
geschuldeten Arbeitszeit fiir viele Arbeitgeber fraglich ist. Schnell
wird der Vorwurf laut, die Kolleginnen und Kollegen wiirden im
Homeoffice nicht arbeiten, sondern wahrend der Arbeitszeit priva-
ten Dingen nachgehen. Dabei ist es oft so, dass die Beschaftigten
im Homeoffice sogar mehr und langer arbeiten, nur eben unter
Umsténden etwas flexibler. Da werden schon einmal tagsiiber

SCHWERPUNKTTHEMA

Kinder vom Kindergarten abgeholt. Zum Ausgleich setzen sich die
Beschaftigten dann wieder an den Rechner, wenn die Kinder im
Bett sind, und erledigen ihre Aufgaben abends.

Flexibilitdt in einer Betriebsvereinbarung verankern

Gerade diese Flexibilitat macht fiir viele Beschaftigte die Arbeit
im Homeoffice interessant. In einer guten Betriebsvereinbarung
sollten Sie daher moglichst diese Flexibilisierungsmdglichkeit fest-
schreiben. Versuchen Sie daher z. B. zu vereinbaren, dass:

¢ die Kolleginnen und Kollegen im Rahmen ihrer arbeitsver-
traglichen Verpflichtungen selbst festlegen, wann sie ihre
Aufgaben im Homeoffice erledigen. Wenn der Arbeitgeber
sich nicht auf eine vollstandige Flexibilisierung einlassen
will, kdnnten Sie als zweite Verhandlungslinie anbieten,
dass Ihre Kolleginnen und Kollegen zu bestimmten Zeiten
im Homeoffice erreichbar sind (Kernzeit), im Hinblick auf die
dartiber hinausgehende Zeit aber selbstverantwortlich fest-
legen, wann sie diese leisten.

¢ die gesetzlichen Pausen- und Ruhezeiten auch im Homeof-
fice gelten, und die Beschaftigten in diesem Rahmen selbst
entscheiden, wann sie die Arbeit unterbrechen.

Knackpunkt Arbeitszeiterfassung im Homeoffice

Mit groBer Sicherheit wird Ihr Arbeitgeber versuchen, die Rege-
lungen zur Arbeitszeiterfassung fiir die Arbeit im Homeoffice in
der Betriebsvereinbarung zu verankern. Das ist sein gutes Recht
und auf Grundlage der Rechtsprechung des BAG (siehe oben)
und der zu erwartenden Anderungen im ArbZG nicht zu bean-
standen.

Die entscheidende Frage fir Sie ist allerdings, wie diese Arbeits-
zeiterfassung erfolgt. Handelt es sich — wie bei der digitalen Arbeit
tiblich — um eine automatisierte Erfassung der Arbeitszeit, ist lhr
Mitbestimmungsrecht aus § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG eroffnet. An
einer Betriebsvereinbarung geht kein Weg vorbei.

Q@  MEIN TIPP

Besser selbst aufzeichnen

Aus Arbeitnehmersicht ist es besser, wenn Sie in der
Betriebsvereinbarung vereinbaren, dass die Beschaftig-

ten verpflichtet sind, Beginn und Ende ihrer taglichen
Arbeitszeit und die Ruhepausen selbst aufzuzeichnen.
Das macht zwar etwas mehr Miihe als eine automatische,
vom Arbeitgeber initiierte Aufzeichnung. lhre Kollegin-
nen und Kollegen werden bei der Selbstaufzeichnung
aber auch weniger iiberwacht.

Mitbestimmungsjoker bei der Arbeit im Homeoffice

Relativ neu ist das Mitbestimmungsrecht aus § 87 Abs. 1 Nr. 14
BetrVG fiir die Ausgestaltung von mobiler Arbeit, die mittels Infor-
mations- und Kommunikationstechnik erbracht wird. Das ist quasi
der Joker fiir alle Fragen, die die Arbeit im Homeoffice betreffen.
In der Gesetzesbegriindung fiir diese Norm heift es: , Das Mitbe-
stimmungsrecht bildet einen Auffangtatbestand fiir alle Regelun-
gen, mit denen mobile Arbeit ausgestaltet werden kann. Bereits
bestehende Mithestimmungsrechte gelten unverandert.” (Falls lhr
Arbeitgeber Ihnen das nicht glauben will, kann er es in der Bun-
destagsdrucksache 19/28899, S. 23 nachlesen.)
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Bagatelldelikte | Lesezeit 2 Minuten

mussen

Was Sie als Betriebsrat zu Bagatelldelikten wissen

Auch kleine Vergehen und Verfehlungen kénnen den Verlust des Arbeitsplatzes nach sich ziehen.
Denn lhr Arbeitgeber muss Bagatelldelikte lhrer Kolleginnen und Kollegen nicht auf sich beruhen

lassen.

Was unter einem Bagatelldelikt zu verstehen ist

Bei Bagatelldelikten geht es meist um den Diebstahl geringwerti-
ger Sachen. Auch andere Vermdgensdelikte und Eigentumsdelik-
te, wie etwa eine Sachbeschadigung, kommen in Betracht. Eine
untere Wertgrenze, die an einem bestimmten Beitrag festgemacht
werden konnte, existiert nicht. In der Regel werden diese kleineren
Straftaten innerhalb des Betriebs begangen. Fiir Ihren Arbeitgeber
entsteht dabei meist ein finanzieller Schaden. Viel schlimmer ist
allerdings der ebenfalls entstehende Vertrauensverlust.

Der Vertrauensverlust ist entscheidend

Das Problem bei allen Bagatelldelikten ist, dass es keine Ober-
grenze fiir Bagatelldelikte gibt. Manchmal geht es nur um einen
Cent-Betrag. Denn bei Bagatelldelikten steht der Vertrauensverlust

S

Priifpunkt

im Vordergrund und nicht die Geringwertigkeit des angerichteten
Schadens. Allerdings darf lhr Arbeitgeber es sich bei Bagatelldelik-
ten nicht zu leicht machen. Erst wenn sich aus der abschlieBenden
Interessenabwagung ergibt, dass es Ihrem Arbeitgeber nicht mehr
zuzumuten ist, einen Kollegen weiterzubeschaftigen, sollte er Sie
zu einer entsprechenden Kiindigung anhoren (§ 102 BetrVG).
MaBgeblich sind wie so haufig die Umstande des Einzelfalles.

Priifen Sie im Rahmen lhrer Anhorung immer genau, ob lhr Arbeit-
geber eine umfassende Interessenabwagung vorgenommen hat.
Am besten beantworten Sie dazu die Fragen, die sich lhr Arbeitge-
ber im Zusammenhang mit der Interessenabwagung stellen soll-
te. Sie lesen sie in der Checkliste unten. Zudem: Warnen Sie lhre
Kolleginnen und Kollegen davor, eine Selbstbedienungsmentalitat
hinsichtlich des Eigentums lhres Arbeitgebers zu entwickeln.

Checkliste: Hat unser Arbeitgeber eine umfassende
Interessenabwagung vorgenommen?

beriicksichtigt

Liegt ein Bagatelldelikt vor? Bezieht sich die erwiesene oder vermutete Straftat auf geringwertige Waren oder Gegenstande?

Wie schwer wiegt die Pflichtverletzung? Hat die/der Betroffene gegen bestehende Weisungen verstoBen? Ist der Kernbereich der

Tatigkeit betroffen?

Besteht in Ihrem Unternehmen eine besondere Gefahrdung fiir Diebstahle?

Hat lhr Arbeitgeber bei seiner Wertung das Nachverhalten beriicksichtigt? Hatte es Einfluss, ob die Kollegin bzw. der Kollege die

Tat gleich eingeraumt oder hartnackig geleugnet hat?

Ist die bzw. der Betroffene besonders verwerflich, so z. B. mit voller Absicht (vorsatzlich), vorgegangen?

Wie stark kdnnte das Vertrauen lhres Arbeitgebers in die Kollegin bzw. den Kollegen zerstort sein?

Kann die bzw. der Betroffene auf eine langere beanstandungsfreie Beschaftigungszeit in Ihrem Betrieb verweisen? Hat sie bzw. er

dadurch Vertrauenskapital erworben?

Liegt es nahe, dass die/der Betroffene durch den Vorfall das Vertrauen Ihres Arbeitgebers vollstandig und unwiderruflich zerstort hat?

Besteht eine begriindete Wiederholungsgefahr?

Ist der im Raum stehende Vorfall das erste Vergehen bzw. der erste konkrete Tatverdacht?

Sprechen weitere Umstande fiir lhren Kollegen bzw. Ihre Kollegin, wie die Zahl der unterhaltsberechtigten Angehdrigen oder

sonstige soziale Gesichtspunkte?

Kommen mildere Mittel als die Kiindigung des Arbeitsverhaltnisses in Betracht?

Ist eine Fortsetzung der Zusammenarbeit unter Berticksichtigung aller Umstande des Einzelfalls zumutbar?

Konnen Sie diese Fragen aus Sicht Ihres Arbeitgebers beantworten, hat er die zentralen Aspekte einer Interessenabwagung erfiillt. Gehen Sie davon
aus, dass er einzelne Fragen nicht richtig beantwortet hat, haben Sie Anknlipfungspunkte, Bedenken gegen die Interessenabwagung zu auBern.

Zu finden unter www.adiuva.de unter Eingabe des Titels im Suchfeld g
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Check-InteressenA



Checkliste: Hat unser Arbeitgeber eine umfassende Interessenabwägung vorgenommen



		Prüfpunkt

		berücksichtigt



		Liegt ein Bagatelldelikt vor? Bezieht sich die erwiesene oder vermutete Straftat auf geringwertige Waren oder Gegenstände?

		



		Wie schwer wiegt die Pflichtverletzung? Hat die/der Betroffene gegen bestehende Weisungen verstoßen? Ist der Kernbereich der Tätigkeit betroffen?

		



		Besteht in Ihrem Unternehmen eine besondere Gefährdung für Diebstähle?

		



		Hat Ihr Arbeitgeber bei seiner Wertung das Nachverhalten berücksichtigt? Hatte es Einfluss, ob die Kollegin bzw. der Kollege die Tat gleich eingeräumt oder hartnäckig geleugnet hat?

		



		Ist die bzw. der Betroffene besonders verwerflich, so z.B. mit voller Absicht (vorsätzlich) vorgegangen?

		



		Wie stark könnte des Vertrauen Ihres Arbeitgebers in die Kollegin bzw. den Kollegen zerstört sein?

		



		Kann die bzw. der Betroffene auf eine längere beanstandungsfreie Beschäftigungszeit in Ihrem Betrieb verweisen? Hat sie bzw. er dadurch Vertrauenskapital erworben?

		



		Liegt es nahe, dass die/der Betroffene durch den Vorfall das Vertrauen Ihres Arbeitgebers vollständig und unwiderruflich zerstört hat?

		



		Besteht eine begründete Wiederholungsgefahr?

		



		Ist der im Raum stehende Vorfall das erste Vergehen bzw. der erste konkrete Tatverdacht?

		



		Sprechen weitere Umstände für Ihren Kollegen bzw. Ihre Kollegin, wie die Zahl der unterhaltsberechtigten Angehörigen oder sonstige soziale Gesichtspunkte?

		



		Kommen mildere Mittel als die Kündigung des Arbeitsverhältnisses in Betracht?

		



		Ist eine Fortsetzung der Zusammenarbeit unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zumutbar?

		





Können Sie diese Fragen aus Sicht Ihres Arbeitgebers beantworten, hat er die zentralen Aspekte einer Interessenabwägung erfüllt. Gehen Sie davon aus, dass er einzelne Fragen nicht richtig beantwortet hat, haben Sie Anknüpfungspunkte, Bedenken gegen die Interessenabwägung zu äußern.
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Uberstunden

MUSTER-BETRIEBSVEREINBARUNG

Muster-Betriebsvereinbarung:

Zwischen der ... (Name des Unternehmens) und__ dem Betriebsrat der ... (Name des Unterneh-
mens) wird folgende Betriebsvereinbarung iiber Uberstunden und deren Abgeltung geschlossen.

Praambel

Die Betriebsparteien stimmen darin iiberein, dass zum Schutz der
Gesundheit aller im Betrieb tatigen Arbeitnehmer und zur dauerhaften
Sicherung von Arbeitsplatzen MaBnahmen vereinbart werden sollen.
Danach sollen Uberstunden weitestgehend vermieden werden. Dieses
Ziel soll durch eine verbesserte Arbeitsorganisation, mehr Flexibilitat
unter den einzelnen Abteilungen und das wechselseitige Unterstiitzen
bei Arbeitsspitzen erreicht werden. Trotz alledem sind sich die Parteien
dieser Vereinbarung einig, dass Uberstunden nicht vollsténdig vermie-
den werden konnen. Deshalb wird diese Betriebsvereinbarung auch
mit dem Ziel abgeschlossen, allen Kollegen bei der Gewahrung und
Durchfiihrung der Uberstunden dieselben Grundlagen zu gewéhren.

§ 1 Geltungsbereich

Die Betriebsvereinbarung gilt fiir alle Arbeitnehmer der ... (Name
des Unternehmens), einschlieBlich der Praktikanten, Auszubildenden
und befristet eingesetzten Arbeitnehmer. Sie gilt nicht fiir leitende
Angestellte nach § 5 Abs. 3 BetrVG.

§ 2 Definition von Uberstunden

Uberstunden im Sinne dieser Betriebsvereinbarung sind alle ge-
leisteten Stunden, die Gber die tarifliche wochentliche Arbeitszeit

und eine dieser entsprechenden regelmaBigen taglichen Arbeitszeit
hinausgehen. Zudem sind Uberstunden alle geleisteten Arbeitsstunden
auBerhalb des betrieblichen Arbeitszeitrahmens.

Die Betriebsparteien kénnen im Einzelfall abweichende Regelungen
vereinbaren.

§ 3 Verpflichtung zur Uberstundenleistung

Alle Arbeitnehmer, die diese Betriebsvereinbarung betrifft, sind im Fall
von betrieblichen Notwendigkeiten verpflichtet, Uberstunden in einem
zumutbaren und rechtlich zuldssigen Umfang zu leisten. Dabei sind
die jeweiligen personlichen Verhaltnisse zu beriicksichtigen.

§ 4 Uberstundenplanung

Sofern planbare Uberstunden anstehen, wird das Unternehmen den
Betriebsrat rechtzeitig tiber die Anzahl der voraussichtlichen Uberstun-
den, die betroffenen Bereiche, die betroffenen Arbeitnehmer und die
weitere Planung unterrichten.

Zudem miissen alle Uberstunden rechtzeitig im Voraus schriftlich beim
Betriebsrat nach dem Vorgehen nach § 5 dieser Betriebsvereinbarung
beantragt werden.

§ 5 Verfahren zur Beantragung von Uberstunden

Uberstunden diirfen grundsatzlich nur nach vorheriger Zustimmung
des Betriebsrats geleistet werden. Der Arbeitgeber muss dem Betriebs-
rat die konkrete Anforderung von Uberstunden unter Angabe von
Griinden sowie im Einzelfall mit den zur Beurteilung erforderlichen
Unterlagen aushandigen. Das gilt auch fiir die Anordnung einzelner
Uberstunden.

Antrége auf Genehmigung von Uberstunden sind dem Betriebsrat
rechtzeitig vor seiner wochentlichen Sitzung einzureichen. Dabei wird
der Uberstundenantrag der Fachabteilung iiber die Personalplanung
an den Betriebsrat weitergeleitet.

Jeder Antrag auf Uberstunden muss begriindet sein und zusétzlich
folgende Angaben enthalten:

§ 6 Abgeltung von Uberstunden

Zur Vermeidung von weiteren Uberstunden sollen die Arbeitnehmer
als Ausgleichsform méglichst einen finanziellen Ausgleich erhalten.
Eine Abgeltung geleisteter Uberstunden in Freizeit sollte nur ge-
wahrt werden, wenn ein betroffener Arbeitnehmer dies ausdrticklich
wiinscht. In diesem Fall ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Wiinschen
des Betroffenen in Bezug auf die zeitliche Lage des Freizeitausgleichs
nachzukommen, soweit nicht betriebliche Griinde dagegensprechen.

Das auf die Uberstunden entfallende Arbeitsentgelt wird in der Regel
mit dem sonstigen Gehalt in dem Monat ausgezahlt, in dem die Uber-
stunden geleistet wurden.

§ 7 Eilfalle

Fir Eilfalle bestehen besondere Regelungen. Kann die vorherige
Zustimmung des Betriebsrats aus zeitlichen Griinden nicht mehr ein-
geholt werden, gilt die nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BetrVG erforderli-
che Zustimmung des Betriebsrats als erteilt, wenn folgende Voraus-
setzungen vorliegen:

o wenn der Betriebsrat unverziiglich Gber die angeordnete MaB-
nahme unter Begriindung ihrer Notwendigkeit informiert wurde,

e wenn der Arbeitgeber zunachst auf geeignete Arbeitnehmer
zuriickgreift, die die notwendigen MaBnahmen auf freiwilliger
Grundlage mittragen, und nur dann Arbeitszeitregelungen durch
sein Weisungsrecht einseitig anordnet, wenn Freiwillige nicht
oder nicht ausreichend zur Verfiigung stehen,

¢ wenn die MaBnahme nicht gegen das Arbeitszeitgesetz verstoBt.

Fiir Uberstunden, die aufgrund unvorhergesehener technischer
Storungen in der EDV notwendig werden, kann ausnahmsweise die
Zustimmung des Betriebsrats auch am selben Tag eingeholt werden.
Soweit die technischen Storungen in der EDV im Laufe der Nacht ein-
treten und deshalb zur Behebung der Problemsituation wahrend der
Nachtzeit Uberstunden angeordnet werden miissen, ist der Betriebsrat
am folgenden Tag unverziiglich zu informieren.

§ 8 Entscheidung des Betriebsrats

Der Betriebsrat entscheidet in seiner wochentlichen Betriebsrats-
sitzung (ber die Antrége auf Uberstunden. In Ausnahmefllen kann
der Betriebsrat tiber Uberstunden auch kurzfristig auBerhalb seiner
turnusmaBigen Sitzung entscheiden.

§ 9 Schlussbestimmungen

Die Betriebsvereinbarung tritt mit beiderseitiger Unterzeichnung in
Kraft. Sie kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende des Kalender-
jahres gekiindigt werden.

Nach Ablauf der Kiindigungsfrist gelten die Regelungen dieser Be-
triebsvereinbarung weiter, bis sie durch eine neue Vereinbarung zu
diesem Thema ersetzt werden.

Ort, Datum, Unterschriften

Zu finden unter www.adiuva.de unter Eingabe des Titels im Suchfeld g
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MS-BV-Überstd

Muster-Betriebsvereinbarung: Überstunden



Zwischen der … (Name des Unternehmens)

und 

dem Betriebsrat der … (Name des Unternehmens) 



wird folgende Betriebsvereinbarung über Überstunden und deren Abgeltung geschlossen.



Präambel

Die Betriebsparteien stimmen darin überein, dass zum Schutz der Gesundheit aller im Betrieb tätigen Arbeitnehmer und zur dauerhaften Sicherung von Arbeitsplätzen Maßnahmen vereinbart werden sollen. Danach sollen Überstunden weitestgehend vermieden werden. Dieses Ziel soll durch eine verbesserte Arbeitsorganisation, mehr Flexibilität unter den einzelnen Abteilungen und das wechselseitige Unterstützen bei Arbeitsspitzen erreicht werden. Trotz alledem sind sich die Parteien dieser Vereinbarung einig, dass Überstunden nicht vollständig vermieden werden können. Deshalb wird diese Betriebsvereinbarung auch mit dem Ziel abgeschlossen, allen Kollegen bei der Gewährung und Durchführung der Überstunden dieselben Grundlagen zu gewähren.



§ 1 Geltungsbereich

Die Betriebsvereinbarung gilt für alle Arbeitnehmer der … (Name des Unternehmens), einschließlich der Praktikanten, Auszubildenden und befristet eingesetzten Arbeitnehmer. Sie gilt nicht für leitende Angestellte nach § 5 Abs. 3 BetrVG.



§ 2 Definition von Überstunden

Überstunden im Sinne dieser Betriebsvereinbarung sind alle geleisteten Stunden, die über die tarifliche wöchentliche Arbeitszeit und eine dieser entsprechenden regelmäßigen täglichen Arbeitszeit hinausgehen. 

Zudem sind Überstunden alle geleisteten Arbeitsstunden außerhalb des betrieblichen Arbeitszeitrahmens.

Die Betriebsparteien können im Einzelfall abweichende Regelungen vereinbaren.



§ 3 Verpflichtung zur Überstundenleistung

Alle Arbeitnehmer, die diese Betriebsvereinbarung betrifft, sind im Fall von betrieblichen Notwendigkeiten verpflichtet, Überstunden in einem zumutbaren und rechtlich zulässigen Umfang zu leisten. Dabei sind die jeweiligen persönlichen Verhältnisse zu berücksichtigen.



§ 4 Überstundenplanung

Sofern planbare Überstunden anstehen, wird das Unternehmen den Betriebsrat rechtzeitig über die Anzahl der voraussichtlichen Überstunden, die betroffenen Bereiche, die betroffenen Arbeitnehmer und die weitere Planung unterrichten.

Zudem müssen alle Überstunden rechtzeitig im Voraus schriftlich beim Betriebsrat nach dem Vorgehen nach § 5 dieser Betriebsvereinbarung beantragt werden.



§ 5 Verfahren zur Beantragung von Überstunden

Überstunden dürfen grundsätzlich nur nach vorheriger Zustimmung des Betriebsrats geleistet werden. Der Arbeitgeber muss dem Betriebsrat die konkrete Anforderung von Überstunden unter Angabe von Gründen sowie im Einzelfall mit den zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen aushändigen.

Das gilt auch für die Anordnung einzelner Überstunden. Anträge auf Genehmigung von Überstunden sind dem Betriebsrat rechtzeitig vor seiner wöchentlichen Sitzung einzureichen. Dabei wird der Überstundenantrag der Fachabteilung über die Personalplanung an den Betriebsrat weitergeleitet. Jeder Antrag auf Überstunden muss begründet sein und zusätzlich folgende Angaben enthalten:



Bezeichnung der Abteilung

Zahl der von den beantragten Überstunden betroffenen Kollegen

Zahl der geplanten Überstunden sowie des vorgesehenen Zeitraums unter Angabe des konkreten Tags und der voraussichtlichen Dauer

Namentliche Angabe derjenigen Arbeitnehmer, die sich freiwillig zur Ableistung der beantragten Überstunden erklärt haben. Soweit keine freiwillige oder nicht genügende Bereitschaft zur Ableistung von Überstunden besteht, ist mit gesonderter Begründung anzugeben, auf welche Arbeitnehmer per Anordnung die beantragten Überstunden verteilt werden sollen.

Sofern beantragte Überstunden von der Überstundenplanung abweichen, ist hierauf unter konkreter Angabe der Gründe gesondert hinzuweisen.

Die Verfahrensregelungen gelten auch dann, wenn von dem Überstundenantrag lediglich 1 Kollege betroffen ist.

Das Unternehmen darf Überstunden erst nach Vorlage der schriftlichen Zustimmung des Betriebsrats unter Berücksichtigung der Freiwilligkeit anordnen. Eine Ausnahme hiervon besteht für die in dieser Betriebsvereinbarung in § 6 aufgeführten Fälle, soweit danach Überstundenanordnungen in Ausnahme- und Eilfällen ohne vorherige Zustimmung des Betriebsrats angeordnet werden können.



§ 6 Abgeltung von Überstunden

Zur Vermeidung von weiteren Überstunden sollen die Arbeitnehmer als Ausgleichsform möglichst einen finanziellen Ausgleich erhalten.

Eine Abgeltung geleisteter Überstunden in Freizeit sollte nur gewährt werden, wenn ein betroffener Arbeitnehmer dies ausdrücklich wünscht. In diesem Fall ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Wünschen des Betroffenen in Bezug auf die zeitliche Lage des Freizeitausgleichs nachzukommen, soweit nicht betriebliche Gründe dagegen sprechen.

Das auf die Überstunden entfallende Arbeitsentgelt wird in der Regel mit dem sonstigen Gehalt in dem Monat ausgezahlt, in dem die Überstunden geleistet wurden.



§ 7 Eilfälle

Für Eilfälle bestehen besondere Regelungen. Kann die vorherige Zustimmung des Betriebsrats aus zeitlichen Gründen nicht mehr eingeholt werden, gilt die nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BetrVG erforderliche Zustimmung des Betriebsrats als erteilt, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

· wenn der Betriebsrat unverzüglich über die angeordnete Maßnahme unter Begründung ihrer Notwendigkeit informiert wurde,

· wenn der Arbeitgeber zunächst auf geeignete Arbeitnehmer zurückgreift, die die notwendigen Maßnahmen auf freiwilliger Grundlage mittragen, und nur dann Arbeitszeitregelungen durch sein Weisungsrecht einseitig anordnet, wenn Freiwillige nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen,

· wenn die Maßnahme nicht gegen das Arbeitszeitgesetz verstößt.

Für Überstunden, die auf Grund unvorhergesehener technischer Störungen in der EDV notwendig werden, kann ausnahmsweise die Zustimmung des Betriebsrats auch am selben Tag eingeholt werden. Soweit die technischen Störungen in der EDV im Laufe der Nacht eintreten und deshalb zur Behebung der Problemsituation während der Nachtzeit Überstunden angeordnet werden müssen, ist der Betriebsrat am folgenden Tag unverzüglich zu informieren.



§ 8 Entscheidung des Betriebsrats

Der Betriebsrat entscheidet in seiner wöchentlichen Betriebsratssitzung über die Anträge auf Überstunden. In Ausnahmefällen kann der Betriebsrat über Überstunden auch kurzfristig außerhalb seiner turnusmäßigen Sitzung entscheiden.



§ 9 Meinungsverschiedenheiten

Ergeben sich bei der Umsetzung dieser Betriebsvereinbarung zwischen der Firma und dem Betriebsrat Meinungsverschiedenheiten, sind diese zwischen beiden Parteien einvernehmlich beizulegen. Hierfür wird eine paritätische Personalkommission als betriebliche Clearing-Stelle gebildet. Jede Seite entsendet in diese … Mitglieder.

Wird in der paritätischen Kommission keine Einigung erzielt, kann jede Seite in den Fällen, in denen die Zuständigkeit der Einigungsstelle nach dem Betriebsverfassungsgesetz gegeben ist, eine Einigungsstelle anrufen, die verbindlich entscheidet.



§ 10 Schlussbestimmungen

Die Betriebsvereinbarung tritt mit beiderseitiger Unterzeichnung in Kraft. Sie kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden.

Nach Ablauf der Kündigungsfrist gelten die Regelungen dieser Betriebsvereinbarung weiter, bis sie durch eine neue Vereinbarung zu diesem Thema ersetzt werden.



Ort, Datum, Unterschriften





Dateianlage
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IHRE FRAGEN

Probezeit | Lesezeit 1 Minute

Frage:

Ein Kollege ist noch in der Probezeit. Unser Geschéaftsfiihrer
hat ihm vier Wochen vor Ende der Probezeit gesagt, er wiirde
selbstverstandlich nach der Probezeit weiter beschaftigt. Nun
— zwei Wochen spater — werden wir als Betriebsrat zu einer
beabsichtigten Probezeitkiindigung angehért. Kann sich der
Kollege nicht auf die AuBerung des Chefs verlassen?

Antwort:

Meiner Meinung nach hatte der Kollege im Fall einer Kiindigung
gute Chancen, dagegen vorzugehen. In einem sehr vergleichba-
ren Fall hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Diisseldorf Anfang des
Jahres eine Kiindigung als unwirksam angesehen (14.01.2025,
Az. 3 SLa 317/24). Die entscheidenden Parameter waren identisch:

e Es handelte sich um eine Probezeitkiindigung,

e ein Mitarbeiter mit Personalverantwortung (in Ihrem Fall
sogar der Geschaftsfiihrer) duBerte

® 3 Wochen vor Ende der Probezeit,

* man werde den Mitarbeiter ,nattirlich” (in Ihrem Fall:
Jselbstverstandlich”) weiterbeschéftigen.

Kiindigung war treuwidrig

In so einem Fall ist eine Kiindigung nach Ansicht des LAG treu-
widrig, juristisch formuliert: Sie verst6Bt gegen Treu und Glauben,

Kommunikation | Lesezeit 1 Minute

Frage:

War ein Kollege urlaubsbedingt abwesend, war es in unserem Be-
trieb bis dato die gangige Praxis, dass die eingehenden E-Mails
automatisch an die jeweilige Urlaubsvertretung weitergeleitet
wurden oder aber die jeweilige Urlaubsvertretung Zugriff auf den
E-Mail-Account des Urlaubers hatte. Nun hat eine Kollegin gegen-
ber unserem Arbeitgeber klargestellt, dass sie die wahrend des
Urlaubs eingegangenen E-Mails ausschlieBlich selbst bearbeiten
mdchte. Sie wehrt sich aus Datenschutzgriinden gegen die bis-
herige Praxis. Wie ist die Rechtslage?

Antwort: Es kommt auf die Regelung zur Nutzung an

Hat Ihr Arbeitgeber die private Nutzung des dienstlichen E-Mail-
Accounts grundsatzlich verboten, ist die Sache klar. In diesem Fall
kann lhr Arbeitgeber ohne Weiteres anordnen, dass lhre Kollegen
bei langerer Abwesenheit ihre E-Mails auf einen Kollegen bzw.
eine Kollegin umleiten. Ihr Arbeitgeber kann in diesem Fall zudem
auch anordnen, dass die jeweiligen Kollegen einem anderen Kolle-
gen Zugriff auf ihren E-Mail-Account verschaffen.
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Probezeitkiindigung: Kann sich der Kollege auf die
Aussage des Chefs verlassen?

§ 242 BGB. Der Mitarbeiter konnte davon ausgehen, dass er weiter
einen Job hat, und auf neue Bewerbungen verzichten. Die Kiindi-
gung ist daher unwirksam, auch in der Probezeit.

Sie kdnnen den Arbeitgeber im Rahmen der Anhdrung auf dieses
Urteil hinweisen. Vielleicht iberdenkt er dann seine Absicht. Dem
Kollegen wiirde ich raten, zu priifen, wie er die AuBerung des Ge-
schaftsfiihrers und deren genauen Wortlaut beweisen kann.

Kann unser Chef von unseren Kollegen verlangen,
dass sie ihre E-Mails im Urlaub weiterleiten?

Wenn private E-Mails nicht ausdriicklich verboten
sind

Sind private E-Mails Uber die betriebliche E-Mail-Adresse hin-
gegen nicht ausdriicklich verboten, ist die Situation datenschutz-
rechtlich umstritten.

Teilweise wird die Auffassung vertreten, dass lhr Arbeitgeber die
Weiterleitung bzw. den Zugriff dennoch anordnen darf. Das gilt vor
allem, wenn das erforderlich ist, um betriebliche Projekte weiter-
bearbeiten zu konnen. Teilweise wird aber auch die Auffassung
vertreten, dass lhrem Arbeitgeber der Zugriff in diesem Fall ver-
wehrt ist.

Einigen Sie sich auf eine Abwesenheitsnotiz

Ich empfehle Ihnen, ein Gesprach mit lhrem Arbeitgeber zu fiihren,
in dem Sie ihm vorschlagen, mit Abwesenheitsnotizen zu arbeiten.
Ihr Arbeitgeber kann anordnen, dass Ihre urlaubenden Kollegen
eine Abwesenheitsnotiz einstellen. Darin sollten die jeweiligen
Kollegen die Kontaktdaten ihrer Vertreter benennen.



Altersdiskriminierung | Lesezeit 2 Minuten

RECHTSPRECHUNG FUR DEN BETRIEBSRAT

Keine Entschadigung wegen Altersdiskriminierung

Wie muss die Anforderung an Berufserfahrung in einer Stellenanzeige formuliert sein? Mit dieser
Frage musste sich kiirzlich das Landesarbeitsgericht (LAG) Rheinland-Pfalz befassen. Es entschied,
dass in einer Stellenanzeige nach einem Berufseinsteiger oder jemandem mit circa 6 Jahren Berufs-
erfahrung gesucht werden kann (LAG Rheinland-Pfalz, 5.12.2024, Az. 5 SLa 81/24). In einer solchen
Formulierung sei keine Diskriminierung zu erkennen.

Arbeitgeber und Bewerber streiten iiber
Entschadigung

Der Arbeitgeber hatte eine Stellenanzeige geschaltet, in der ein
Syndikusrechtsanwalt gesucht wurde. Dabei wurde speziell nach
entweder einem Berufsanfanger oder einer Person mit ca. 6-jahri-
ger Berufserfahrung gesucht. Darauf bewarb sich Mann, der zum
Zeitpunkt der Bewerbung 50 Jahre alt war.

Kurz nachdem er die Bewerbung eingereicht hatte, erhielt er von
der Personalabteilung eine Absage. Der abgelehnte Bewerber ver-
langte daraufhin eine Entschadigung in Hohe von 28.000 €. Dabei
handelte es sich um 4 Monatsgehalter. Sein Begehren begriindete
er damit, dass er wegen seines Alters diskriminiert wurde. SchlieB-
lich habe der Arbeitgeber in der Stellenanzeige ,, Berufseinsteiger”
gesucht und als Obergrenze ca. 6 Jahre Berufserfahrung genannt.

Dem hielt der Arbeitgeber entgegen, dass Grund fiir die Absage
nicht das Alter des Bewerbers sei. MaBgeblich fiir diese Entschei-
dung sei gewesen, dass der Bewerber aus 3 der letzten 4 Arbeits-
verhaltnisse innerhalb der ersten 6 Monate ausgeschieden sei.

Das Arbeitsgericht gab der Klage zwar noch statt. Es stellte klar,
dass der Bewerber Indizien dargelegt hatte, die eine Diskriminie-
rung wegen seines Alters darstellen kdnnten. Das LAG sah es al-
lerdings anders.

Gericht erkennt keine Altersdiskriminierung

Das LAG entschied, dass der abgelehnte Bewerber keinen An-
spruch auf eine Entschadigung nach § 15 Abs. 2 Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) habe. Das begriindeten die Rich-
ter damit, dass die Stellenanzeige nicht gegen das Verbot der be-
nachteiligenden Ausschreibung nach § 11 AGG verstoBe. Vor allem
sei die Stellenausschreibung nicht geeignet, die Vermutung i. S. d.
§ 22 AGG zu begriinden, dass der Arbeitnehmer wegen seines Al-
ters diskriminiert worden sei. Altersdiskriminierung liege nicht vor.

Konkret sagten die Richter, dass die Auslegung der Stellenanzeige
ergebe, dass mit der Anforderung ,Du bist Berufseinsteiger oder
besitzt bis ca. 6 Jahre Berufserfahrung” nicht lediglich und auch
nicht insbesondere junge Bewerber angesprochen werden und zu-
gleich éaltere Personen ernsthaft davon abgehalten wurden, ihre
Bewerbung einzureichen. Vielmehr richte sich die Passage der
Stellenanzeige an Bewerber jeden Alters.

> FAZIT

Haufige Arbeitgeber-Wechsel in kurzer Zeit
konnen von Nachteil sein

Die Entscheidung fiihrt lhnen vor Augen, dass Arbeitge-
ber Schliisse aus dem Lebenslauf von Bewerbern ziehen
diirfen und ziehen und ihre entsprechende Entscheidung
darauf basieren. Klar ist dabei, dass ein haufiger Arbeit-

geber-Wechsel in relativ kurzer Zeit einen schlechten Ein-
druck hinterlasst, der mindestens erklarungsbediirftig
ist. Allerdings ist Ihr Arbeitgeber nicht verpflichtet, sol-
che Kollegen zum Vorstellungsgesprach einzuladen.

Als Betriebsrat haben Sie mit der Kandidatensuche in der
Regel nichts zu tun. Sie werden erst eingeschaltet, wenn
es um die Einstellung geht und in Ihrem Betrieb in der Re-
gel mehr als 20 wahlberechtigte Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer tatig sind.

g 15 Abs. 2 AGG

Entschadigung und Schadenersatz

Wegen eines Schadens, der nicht Vermdgensschaden ist,
kann der oder die Beschaftigte eine angemessene Ent-
schiadigung in Geld verlangen. Die Entschadigung darf
bei einer Nichteinstellung 3 Monatsgehalter nicht iiber-
steigen, wenn der oder die Beschaftigte auch bei benach-
teiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden ware.
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NEWS: HABEN SIE ES SCHON GEHORT?

Tariftreuegesetz | Lesezeit 1 Minute

Bundeskabinett bringt Tariftreuegesetz auf den Weg

Das Bundestariftreuegesetz (BTTG) ist beschlossene Sache. Das Bundeskabinett hat es abgesegnet.
Danach gilt: Wer 6ffentliche Auftrage erhalt, soll Tarife beachten miissen. Das soll die Sicherung der
Tarifautonomie gewahrleisten und schadlichen Wettbewerb unterbinden.

Dieses Ziel wird mit dem BTTG verfolgt

Ziel des BTTG ist es, den Verdrangungswettbewerb (iber die Lohn-
und Personalkosten auszuschalten. Denn die Tarifbindung sinkt in
Deutschland seit Jahren. Immer mehr Unternehmen scheren aus,
senken die Arbeitskonditionen und Preise und stechen so immer
haufiger tarifgebundene Unternehmen im Wettbewerb um Auf-
trage aus. Wer noch tarifliche Lohne zahlt und faire Arbeitshedin-
gungen bietet, wird haufig ausgebootet. Mit dem BTTG werden
Unternehmen, die 6ffentliche Auftrage des Bundes von 50.000 €
oder mehr erhalten, zur Einhaltung der Tarifbedingungen fiir ihre
Beschaftigten verpflichtet. Die entsprechenden Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber, die Vergaben des Bundes ausfiihren, missen ihre
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kiinftig nach dem entspre-
chenden Tarif bezahlen. Dadurch soll die Tarifbindung gestarkt
werden. Zudem mdchte vor allem die Bundesarbeitsministerin,
Barbel Bas, dadurch den Wert sozialpartnerschaftlicher Losungen
hervorheben. Sie sind ihrer Ansicht nach Eckpfeiler der sozialen
Marktwirtschaft.

Welche Bedeutung das Gesetz fiir Sie als Betriebsrat
hat

Fr Sie als Betriebsrat ist das BTTG als positive Entwicklung zu be-
werten. Denn es sichert lhnen und lhren Kolleginnen und Kollegen
aus der Belegschaft zumindest im Hinblick auf 6ffentliche Auftra-
ge Ihres Arbeitgebers gute Lohne und faire Arbeitsbedingungen.

lhre Mitbestimmungsrechte bei der Lohngestaltung

Sie haben zwar grundsétzlich ein Mitbestimmungsrecht nach § 87
Abs. 1 Nr. 10 BetrVG. Dieses erstreckt sich vor allem auf die Ein-
fiihrung und Anderung von Entlohnungsgrundsatzen. Es gilt aller-
dings nur, solange lhr Arbeitgeber bzw. lhre Arbeitgeberin nicht
tarifgebunden ist. Denn bei tarifgebundenen Arbeitgebern ist das
Mitbestimmungsrecht eingeschrankt, weil der Tarifvertrag Vorrang
hat. Setzen Sie als Betriebsrat sich grundsatzlich dafiir ein, dass
Ihr Arbeitgeber bzw. lhre Arbeitgeberin — 6ffentlicher Auftrag hin
oder her — Ihre Kollegen angemessen entlohnt. Zudem sollten faire
Arbeitshedingungen eine Selbstverstandlichkeit sein.

So geht Betriebsratswahl 2026 — mit dem digitalen WahlCockpit

e Inklusive aller Updates
e Checklisten

e Fristenrechner

e Rechtstipps

Das lesen
Sie in der

Ihre Soforthilfe fiir eine rechtssichere Betriebsratswahl 2026

e Fristen und Termine automatisch im Blick
e Ermittlung der Mindestsitze nach d'Hondt
e Rechtssichere Vorlagen und Muster

e Kandidaturen erfassen und verwalten

e Berechnung des Wahlergebnisses

GROSSAUFTRAG

WEGGEFALLEN
Kiindigung okay

nachsten

Ausgabe
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MUSTER-

BETRIEBSVEREINBARUNG
Handlungsmaglichkeiten bei
Fremdenfeindlichkeit
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